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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht hat eine gegen den in VPB 61.89 A aufgeführten Entscheid erhobene
Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen, unter anderem mit folgenden Erwägungen:

E. 2
ist. Diese Bestimmung erlaubt es, mangels näherer Anhaltspunkte betreffend den
Gebrauchswert des verlorengegangenen Materials auf dessen Etat-Wert abzustellen. c. Im
vorliegenden Fall geht es um die Bewertung von Taschenlampen, Schlafsack-Aussenhüllen
und Feldstechern. Dabei handelt es sich um nur der Gattung nach bestimmtes
Armeematerial von verhältnismässig geringem Wert. Es ist daher nach dem Gesagten vom
Etat-Wert der verlorengegangenen Gegenstände auszugehen. Dass die Rekurskommission
der Eidgenössischen Militärverwaltung in einem Entscheid aus dem Jahre 1947 zu einem
anderen Ergebnis gelangt ist, steht dem nicht entgegen. Dieser Entscheid beruht auf einer
anderen Rechtsgrundlage; zudem wäre das Bundesgericht ohnehin nicht daran gebunden.
Wie der Schaden bei Verlust oder Beschädigung von wertvollem Armeematerial wie z. B.
Fahrzeugen oder schweren Waffen zu berechnen wäre, ist im übrigen hier nicht zu
entscheiden. [46] AS 1968 74. Vgl. Fussnote 1, S. 831. Page d’accueil du Tribunal fédéral
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